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Nochmal wegen der Vergleichsarbeiten: Woraus geht hervor in deinem BL, dass eure
Schulleitung festlegen darf, dass es derartige Vergleichsarbeiten geben muss?

Wenn die SL das gar nicht festlegen darf einseitig: Gibt es Konferenzbeschlüsse, die rechtlich
verbindlich festlegen, dass es derartige Arbeiten geben muss, an die der Kollege gebunden
wäre?

Wenn es derartige Konferenzbeschlüsse nicht gibt: Wäre es möglich, dass der Kollege einfach
weiß, dass eure frühere SL oder die Interimsführung das gar nicht anordnen durften/ dürfen und
das deshalb einfach stillschweigend ignoriert?

Wenn die SL das warum auch immer anordnen durfte: Warum überlässt du es nicht einfach
dieser, das dann auch zu kontrollieren und entpackst damit deinen mentalen Workload von
Aufgaben, für die du nicht zuständig bist?

1https://www.lehrerforen.de/thread/68633-launenhaftigkeit-eines-kollegen/?postID=904289#post904289

https://www.lehrerforen.de/thread/68633-launenhaftigkeit-eines-kollegen/?postID=904289#post904289

